
Gemeindeverwaltung 
Die Gemeindeverwaltung Aeschlen wird 
am Mittwoch, 23.12.2009, 17.00 Uhr, ge-
schlossen. Die Büroräumlichkeiten wer-
den anschliessend aufgelöst. 
Ab Montag, 4.1. 2010 ist die Gemeinde-
verwaltung Oberdiessbach am Gemeinde-
platz 1 für alle Belange zuständig. 
 
Öffnungszeiten 
Mo – Fr 08.30 bis 11.30 Uhr 
Mo  14.00 bis 18.30 Uhr 
Di – Fr             14.00 bis 16.30 Uhr 
Telefon  031 770 27 27 
Fax  031 770 27 20 
info@oberdiessbach.ch 
www.oberdiessbach.ch 
 
Abfallentsorgung 
Die Abfallentsorgung findet ab 1.1.2010 
für das ganze Gemeindegebiet wöchent-
lich jeweils donnerstags statt.  
Die Sammelplätze bleiben im Gemeinde-
gebiet Aeschlen unverändert. Es sind die 
offziellen Kehrichtsäcke oder Gebüh-
renmarken zu verwenden, die in den 
Läden erhältlich sind. Die Container-
plombe ist bei der Gemeindeverwaltung 
Oberdiessbach zu beziehen. 
 
Abstimmungen und Wahlen 
Das Stimmlokal befindet sich ab 1.1.2010 
für die ganze Gemeinde im Primar-
schulhaus Oberdiessbach. Das Stimm- 
lokal ist am Abstimmungssonntag von 
10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet. Für die 
briefliche Stimmabgabe gelten die Wei-
sungen auf dem Zustellkuvert.  
 
Ackerbaustellenleiter 
Für die Landwirte von Aeschlen ist ab 1.1. 
2010 Herr Andreas Schindler, Glasholz 
88, Tel. 031 771 27 25, neuer Ansprech-
partner. 
 

AHV-Zweigstelle 
Die AHV-Zweigstelle für Einwohnerinnen und 
Einwohner von Aeschlen bleibt unverändert 
in der Gemeindeverwaltung Oberdiessbach 
bestehen. 

Amtliche Werte der Grundstücke 
Die amtlichen Werte der Grundstücke von 
Aeschlen und Oberdiessbach werden in 
zwei Kreisen zusammengefasst: Ober-
diessbach = Nr. 619-1, Aeschlen = Nr. 
619-2. Die Grundstücknummerierung 
bleibt unverändert. Sämtliche Eigentümer 
erhalten ab 2010 neue Grundstück- und 
Mietwertblätter. Weitere Angaben siehe 
auch unter Vermessungswerk. 
 
Abwasserentsorgung 
Ab 1.1.2010 gelten die Tarife der Ge-
meinde Oberdiessbach. 
 
Behörden 
Gemeinderat und Kommissionen der neu-
en Gemeinde werden am 27.9.2009 für 
die Amtsperiode vom 1.1.2010 bis 
31.12.2013 neu gewählt. Die Schulkom-
mission Oberdiessbach wird ab 1.1.2010 
auch für die Schule Aeschlen verantwort-
lich.  
Die Abgeordneten und Delegierten in den 
Verbänden werden vom neuen Gemein-
derat ab Januar 2010 gewählt. 
 
Elektrizitätsversorgung 
Die Stromversorgung für Aeschlen erfolgt 
weiterhin über die Genossenschaft Elektra 
Aeschlen-Linden-Heimenschwand, wäh-
rend die Elektra Oberdiessbach die Ver-
sorgung im übrigen Dorf sicherstellt. Die 
Rechnungstellung bleibt unverändert. 
 
Feuerwehr 
Seit 1.1.2009 besorgt die Feuerwehr 
Oberdiessbach den Feuerwehrdienst für 
das ganze Gemeindegebiet. Die Lösch-
mittel befinden sich nach wie vor in 
Aeschlen. 

 
Gemeindeerlasse 
Die Reglemente der bisherigen Gemeinde 
Aeschlen werden auf 31.12.09 auf-
gehoben. Es gelten an deren Stelle die Er-
lasse der Gemeinde Oberdiessbach. Aus-
genommen sind das Baureglement und 
der Zonenplan (siehe auch unter Grund-
ordnung, baurechtliche). 
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Grundordnung, baurechtliche 
Bis zur Ausarbeitung der neuen bau-
rechtlichen Grundordnung (Baureglement, 
Zonenplan) bleiben für die beiden Ortsteile 
die bisherigen Fassungen gültig.  
 
Grüngutannahmestelle 
Seit 2008 können Aeschlerinnen und 
Aeschler ihr Grüngut zur Sammelstelle bei 
Landwirt Bruno Bläuer an der Linden-
strasse bringen. 
 
Heimatscheine 
Die Heimatbezeichnung Aeschlen bleibt 
unverändert gültig. Es werden keine neuen 
Dokumente erstellt. 
 
Ortsbezeichnung Aeschlen 
Die postalische Bezeichnung 3672 
Aeschlen b. O. bleibt unverändert gültig. 
Die Post verlangt keine Adressänderung. 
Ebenso bleiben die Ortsschilder Aeschlen 
auf der Hauptstrasse bestehen. 
 
Sozialdienst (Regionaler) 
Der Regionale Sozialdienst Oberdiess-
bach bleibt unverändert zuständig für die 
Einwohnerinnen und Einwohner der neuen 
Gemeinde. 
 
Schule und Kindergarten 
Die Schule und der Kindergarten Aeschlen 
werden auf Ende Schuljahr 2009/10 im Juli 
2010 geschlossen. Ab Schuljahr 2010/11 
werden alle Kinder in Oberdiessbach un-
terrichtet. Auf diesen Zeitpunkt hin wird ein 
Schulbus eingerichtet. 
 
Steuern 
Die kantonale Steuerverwaltung hat von 
der Fusion Kenntnis und setzt diese auto-
matisiert um. Es sind keine Adress- oder 
sonstige Meldungen durch die Steuer-
pflichtigen notwendig. Die Steuererklärun-
gen 2009 sind allesamt beim Steuerbüro 
Oberdiessbach (Finanzverwaltung) einzu-
reichen. 
 
 
 

Tierkörpersammelstelle 
Die neue Gemeinde arbeitet ab 1.1.2010 
mit der regionalen Kadaversammelstelle in 
Freimettigen zusammen. Tel. 031 791 37 
15. 
 
Verträge mit Dritten 
Die neue Gemeinde Oberdiessbach  tritt 
die Rechtsnachfolge an. 
 
Vermessungswerk 
Im Zeitpunkt der Zusammenlegung dürfen 
keine Planänderungen beim Grundbuch 
hängig sein. Die für das laufende Jahr re-
levanten Geschäfte sind bis spätestens 30. 
Oktober 2009 beim Kreisgrundbuchamt 
Konolfingen in Schlosswil anzumelden. 
Verspätet angemeldete Geschäfte werden 
zurückgestellt und erst nach der Fusion 
verarbeitet. Es sind zusätzliche Kosten zu 
vergegenwärtigen. 
 
Voranschlag 2010 (Budget) 
Der Voranschlag für die neue Gemeinde 
wird der ersten gemeinsamen Gemeinde-
versammlung vom 8.3.2010 zur Genehmi-
gung unterbreitet. Die Versammlung wird 
in der Aula der Sekundarschule stattfin-
den. 
 
Wasserversorgung  
Die Genossenschaft Wasserversorgung 
Oberdiessbach bleibt unverändert für bei-
de Ortsteile zuständig. 
 
Website 
Die neue Gemeinde Oberdiessbach veröf-
fentlicht ihre Mitteilungen unter oberdiess-
bach.ch. Die Website aeschlen.ch wird 
aufgehoben. 
 
Werkhof 
Ab 1.1. 2010 ist der Werkhof in Ober-
diessbach für das ganze Gemeindegebiet 
verantwortlich. Ab Oktober 2009 spannen 
die beiden Werkequipen für den Winter-
dienst zusammen.  
 

Oliver Zbinden, Gemeindeschreiber  
Oberdiessbach, 20.08.2009 
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